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2 Anlass und Aufgabenstellung 

Die Verwaltungsgemeinschaft Schondorf beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplans 

„Gereuth“ in Greifenberg. Die Charakteristik des Plangebietes entspricht einem allgemeinen 

Wohngebiet. Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans sollen in einer schalltechnischen 

Untersuchung die zu erwartenden Schallimmissionen auf das Plangebiet, hervorgerufen 

durch die nördlich verlaufende Bundesautobahn BAB 96, berechnet und beurteilt werden, um 

daraus Anforderungen an den Baukörper sowie Festsetzungen für den Bebauungsplan ablei-

ten zu können. 

Die ACCON GmbH wurde mit der schalltechnischen Untersuchung beauftragt. 

 

3 Örtliche Gegebenheiten 

Das Bauvorhaben befindet sich im westlichen Bereich der Gemeinde Greifenberg, Ortsteil 

Neugreifenberg, im oberbayerischen Landkreis Landsberg am Lech.  

Das Plangebiet wird in Richtung Süden, Norden und Osten durch land- und forstwirtschaftlich 

genutzte Flächen begrenzt. Westlich schließt weitere Wohnbebauung an. Nördlich des Pla-

nungsgebietes, in einem Mindestabstand von ca. 230 m, verläuft die Bundesautoban A 96 in 

Troglage. 

Das Plangebiet ist bereits bebaut und wird entsprechend dem Gebietscharakter als allgemei-

nes Wohngebiet ausgewiesen [1]. 

Die örtlichen Gegebenheiten mit Lage des Plangebietes sind in den folgenden Abbildungen 

dargestellt. In der Anlage 1 ist ebenfalls die Bebauung innerhalb des Plangebietes abgebildet. 
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Abbildung 1: Lageplan Plangebiet (Quelle: Open Street Map) und [1]  

 

Abbildung 2: Umgriff Bebauungsplan Gereuth, Gemeinde Greifenberg [2] 

Bundesautobahn 

(BAB) A96 

Plangebiet 
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4 Beurteilungsgrundlagen 

4.1 DIN 18005 

Gemäß § 1 Abs. 6 Baugesetzbuch sind in der Bauleitplanung unter anderem die Belange des 

Umweltschutzes zu berücksichtigen. Der Schallschutz wird dabei für die Praxis durch die DIN 

18005 (Schallschutz im Städtebau, Grundlagen und Hinweise für die Planung, Juli 2023) kon-

kretisiert. Nach DIN 18005, Teil 1 [3], Beiblatt 1 [4] (Schallschutz im Städtebau, Schalltechni-

sche Orientierungswerte für die städtebauliche Planung, Juli 2023) sind bei der Bauleitplanung 

in der Regel den verschiedenen schutzbedürftigen Nutzungen (z. B. Bauflächen, Baugebiete, 

sonstige Flächen) folgende Orientierungswerte für den Beurteilungspegel zuzuordnen. Ihre 

Einhaltung oder Unterschreitung ist wünschenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden 

Baugebietes oder der betreffenden Baufläche verbundene Erwartung auf angemessenen 

Schutz vor Lärmbelastung zu erfüllen. 

Tabelle 1 Orientierungswerte für den Beurteilungspegel nach DIN 18005 Bbl 1: 2023-7 [4] 

Baugebiet 

Verkehrslärm (a) 

Industrie-, Gewerbe- und 
Freizeitlärm sowie Ge-
räusche von vergleich-

baren öffentlichen Anla-
gen 

Lr Lr 

dB dB 

  tags nachts tags  nachts 

Reine Wohngebiete (WR) 50 40 50 35 

Allgemeine Wohngebiete (WA), 

55 45 55 40 Kleinsiedlungsgebiete (WS), Wochenendhausgebiete, 

Ferienhausgebiete, Campingplatzgebiete 

Friedhöfe, Kleingartenanlagen, Parkanlagen 55 55 55 55 

Besondere Wohngebiete (WB) 60 45 60 40 

Dorfgebiete (MD), Dörfliche Wohngebiete (MDW), 
60 50 60 45 

Mischgebiete (MI), Urbane Gebiete (MU) 

Kerngebiete (MK) 63 53 60 45 

Gewerbegebiete (GE) 65 55 65 50 

Sonstige Sondergebiete (SO) sowie Flächen für den 

45 bis 65 35 bis 65 45 bis 65 35 bis 65 
Gemeinbedarf, soweit sie schutzbedürftig sind, je 
nach 

Nutzungsart (b) 

Industriegebiete (GI) (c) - - - - 

(a)     Die dargestellten Orientierungswerte gelten für Straßen-, Schienen- und Schiffsverkehr. Abweichend davon schlägt die 
WHO für  

           den Fluglärm zur Vermeidung gesundheitlicher Risiken deutlich niedrigere Schutzziele vor. 

(b)     Für Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen, Kurgebiete oder Pflegeanstalten ist ein hohes Schutzniveau anzustreben. 

(c)    Für Industriegebiete kann kein Orientierungswert angegeben werden. 
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4.2 16. BImSchV 

In der 16. BImSchV [5] sind Grenzwerte genannt, die beim Neubau und der wesentlichen Än-

derung von Verkehrswegen nicht überschritten werden dürfen.  

Die 16. BImSchV [5] gilt nicht für den Fall der Planung eines Baugebiets an einer bestehenden 

Straße oder Schiene. Deren Grenzwerte sagen aber für ihren Anwendungsbereich – Bau oder 

wesentliche Änderung öffentlicher Straßen sowie Eisenbahnen und Straßenbahnen – aus, 

dass sie zum Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräu-

sche erforderlich sind und eingehalten werden müssen (§§ 41, 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BIm-

SchG). Diese Grenzwerte sind daher beim Nebeneinander von Verkehrsweg und Baugebiet 

ein wichtiges Indiz dafür, wann mit schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche zu 

rechnen ist. 

Bei Planung und Abwägung sind deshalb die vernünftigerweise in Erwägung zu ziehenden 

Möglichkeiten des aktiven und passiven Schallschutzes auszuschöpfen, um jedenfalls diese 

Werte der 16. BImSchV [4] einzuhalten. 

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV sind der Tabelle 2 zu entnehmen. 

Tabelle 2: Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV, § 2 Abs. 1 

Gebietsnutzung 
Immissionsgrenzwert [dB(A)] 

Tags Nachts 

Gewerbegebiete 69 59 

Kern-, Dorf- und Mischgebiete 64 54 

reine und allgemeine Wohngebiete sowie Kleinsied-
lungsgebiete 

59 49 

Krankenhäuser, Schulen, Kurheime und Altenheime 57 47 

Gem. § 2 Abs. 2 ist die Zuordnung einer baulichen Anlage oder eines Gebietes zu den Kate-

gorien nach § 2 Abs. 1 grundsätzlich nach den Festsetzungen in den jeweiligen Bebauungs-

plänen vorzunehmen. Sonstige in Bebauungsplänen festgesetzte Flächen für Anlagen und 

Gebiete sowie Anlagen und Gebiete, für die keine Festsetzungen bestehen, sind nach Abs. 1, 

bauliche Anlagen im Außenbereich nach Abs. 1 Nr. 1, 3 und 4 entsprechend der Schutzbe-

dürftigkeit zu beurteilen.  

Wird die zu schützende Nutzung nur am Tage oder nur in der Nacht ausgeübt, so ist nach 

§ 2 Abs. 3 der 16. BImSchV nur der Immissionsgrenzwert für diesen Zeitraum beurteilungsre-

levant. 

4.3 Lärmsanierungswerte (VLärmSchR 97) 

In den „Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bun-

des“ (VLärmSchR 97 [6]) werden in Abschnitt D Immissionsgrenzwerte für die Lärmsanierung 

festgelegt. Nachfolgend werden diese als Lärmsanierungswerte bezeichnet. Diese Lärmsa-

nierungswerte wurden mit dem Bundeshaushaltsgesetz 2010 um 3 dB(A) reduziert. Mit 
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Schreiben vom 27.07.2020 des Bundesministeriums für Verkehr und digitlae Infrastruktur wur-

den die Lärmsanierungswerte mit Wirkung zum 01.08.2020 teilweise um weitere 3 dB gesenkt. 

Tabelle 3: Lärmsanierungswerte (VLärmSchR 97 / reduzierte Werte) 

Nr. Gebietsnutzung 

Lärmsanierungswert [dB(A)] 

Tags Nachts 

1 
Krankenhäuser, Schulen, Kurheime und Altenheime, reine und 
allgemeine Wohngebiete sowie Kleinsiedlungsgebiete 

70 / 64 60 / 54 

2 Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete 72 / 66 62 / 56 

3 Gewerbegebiete 75 / 72 65 / 62 

Die Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Inneren, für Bau und Verkehr 

führt in einem Rundschreiben vom 25.07.2014 [7] unter Punkt II.4.3 folgendes aus:  

„[…] Sofern die Immissionen jedoch ein Ausmaß erreichen, das eine Gesundheits- oder Ei-

gentumsverletzung (Art. 2 Abs. 2 Satz 1, Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG) befürchten lässt, was 

jedenfalls bei Werten unter 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts nicht anzunehmen ist, ist die 

Grenze der gemeindlichen Abwägung erreicht. […]“. 

Obgleich der oben beschriebene Sachverhalt im Zusammenhang mit den „Auswirkungen des 

Wegfalls des Schienenbonus auf die Bauleitplanung“ aufgeführt wird, ergibt sich hieraus, dass 

bei Verkehrsgeräuschimmissionen (im Allgemeinen) über 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts 

die gemeindliche Abwägungsgrenze erreicht ist. 

 

 

4.4 Baulicher Schallschutz gegenüber Außenlärm 

In der Norm DIN 4109 werden Anforderungen an den baulichen Schallschutz gegenüber Au-

ßenlärm formuliert. 

Für die vorliegende Untersuchung wird der Schallschutz entsprechend der aktuellen Normen-

reihe DIN 4109 (relevant für die Beurteilung sind Teil 1 [5] und Teil 2 [6]) vom Januar 2018 

betrachtet.  

Anforderungen an den Schallschutz von Aufenthaltsräumen gegenüber Außenlärm sind in der 

Normenreihe DIN 4109 festgelegt. Die Kombination aller Außenbauteile (Wand, Fenster sowie 

Fensterzusatzeinrichtungen) eines Aufenthaltsraumes muss ein bestimmtes gesamtes bewer-

tetes Bau-Schalldämm-Maß R’w,ges erfüllen. Dieses ist abhängig vom vorherrschenden „Maß-

geblichen Außenlärmpegel“. 

Hinweise zum baulichen Schallschutz: 

• Mindestens einzuhalten sind:  

o R’w,ges = 35 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien;  

o R’w,ges = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in 

Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräume und Ähnliches. 
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• In Aufenthaltsräumen von Wohnungen mit üblichen Raumgeometrieen und unter Ver-

wendung von gängigen Baukonstruktionen sowie Außenbauteilen werden bereits die 

Anforderungen mit R’w,ges = 35 dB erfüllt. 

• Zu gängigen Außenbauteilen zählen beispielsweise Außenwände in Mauerwerk, übli-

che 3-fach-verglaste Fenster für den Wärmeschutz sowie wärmegedämmte Pfetten-

dach-Konstruktionen. 

• Bei Neubauten wird aufgrund der Vorgaben der EnEV i. d. R. ein fensterunabhängiges 

Lüftungskonzept geplant. Dieses muss dann nur noch der schalltechnischen Situation 

angepasst werden, z. B. Wahl eines Lüfters mit ausreichender Schalldämmung. 

• Wir empfehlen im Allgemeinen für Schlaf-, Kinder- und Wohnzimmer ein schallge-

dämmtes Belüftungskonzept bei Außengeräuschpegeln größer 50 dB(A) umzusetzen. 

Die Vorgehensweise zur rechnerischen Ermittlung des passiven Schallschutzes ist in Anlage 5 

dargestellt. 

 

5 Schallemissionen 

Nördlich des Plangebietes verläuft die Bundesautobahn BAB A 96. Für diese wurde in der 

Verkehrszählung 2021 eine Verkehrsmenge von 50.280 Kfz/24h [10] angegeben (Zählstellen-

nummer: 79329031), von Windach nach Greifenberg. 

Zur Berücksichtigung einer etwaigen zukünftigen Verkehrszunahme wurden die Kennwerte 

sukzessive für das Prognosejahr 2035 jährlich um ein Prozent erhöht.  

Die nachfolgende Übersicht fasst die wesentlichen Eingangsparameter (maßgebende stündli-

che Verkehrsstärken tags und nachts (Mt und Mn) und maßgebende Schwerverkehrs-Anteile 

tags und nachts (pt und pn)) für das Prognosejahr 2035 zusammen. 

 

Tabelle 4 Parameter und Emissionspegel, Straßenverkehr 

Straßenabschnitt 

DTV MT MN p1 p2 vmax Emission LW‘ 

[Kfz/24h] [Kfz/h] [Kfz/h] (%) (%) [Km/h] 
[dB(A)] 

  

      Tag Nacht Tag Nacht  Tag Nacht 

Bundesautobahn 
A 96 

57.796 3609.3 590.8 2.6 3.7 10.6 22.0 130 93.3 86.2 AS Windach (28) 

AS Greifenberg (29)  
(Prognose 2035) 
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Anmerkungen und Erläuterungen: 

DTV Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke 
LwꞋ längenbezogener Schallleistungspegel der Straße in dB(A) gemäß RLS-19 
MT Menge der Fahrzeuge pro Stunde von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr (Tag) in Kfz/h 
pT1 Prozentualer Anteil der Fahrzeuggruppe Lkw1 (Lastkraftwagen ohne Anhänger mit einer zulässigen  
                   Gesamtmasse über 3,5 t und Busse) an der Menge der Kfz/h von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr (Tag) 
pT2 Prozentualer Anteil der Fahrzeuggruppe Lkw2 (Lastkraftwagen mit Anhänger bzw. Sattelkraftfahrzeuge 
 mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t) an der Menge der Kfz/h von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr (Tag) 
MN Menge der Fahrzeuge pro Stunde von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr (Nacht) in Kfz/h 
pN1 Prozentualer Anteil der Fahrzeuggruppe Lkw1 an der Menge der Fahrzeuge 
 pro Stunde von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr (Nacht) 
pN2 Prozentualer Anteil der Fahrzeuggruppe Lkw2 an der Menge der Fahrzeuge 
 pro Stunde von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr (Nacht) 

 

Weitere Details zu den angesetzten Schallquellen können den Anlage 2 entnommen werden. 

 

6 Schallimmissionen 

Die Berechnung erfolgt mit dem Rechenprogramm CadnaA [11] gemäß 16. BImSchV [5] nach 

RLS-19 [13]. Im Sinne einer konservativen Betrachtung wird die meteorologische Korrektur 

Cmet = 0 dB gesetzt, d.h. es wird von einer ständig vorherrschenden Mitwindsituation ausge-

gangen. Die Topographie des Geländes wird bei den Ausbreitungsberechnungen berücksich-

tigt. 

Berechnete Gebäudelärmkarten für die Bebauung sind der Anlage 3 zu entnehmen. Hierbei 

wird der Beurteilungspegel für das am stärksten betroffene Stockwerk für jede Fassadenseite 

getrennt für die Beurteilungszeiträume Tag und Nacht dargestellt.  

Der Anlage 4 sind Rasterlärmkarten zu entnehmen. Die Berechnung erfolgt für eine Höhe von 

4 m über Boden bei freier Schallausbreitung im Plangebiet, d. h. Gebäude innerhalb des Gel-

tungsbereiches des Bebauungsplans werden nicht berücksichtigt, sodass bei einer Änderung 

der Aufstellposition der Gebäude die zu erwartenden Immissionen abgeleitet werden können. 

Die höchsten Pegel treten im westlichen Plangebiet aus.  

 

7 Beurteilung 

Wie aus den Rasterlärmkarten in Anlage 4 sowie den Gebäudelärmkarten in Anlage 3 ersicht-

lich resultieren zur Tag- und Nachtzeit Pegel von bis zu 57 dB(A) bzw. 50 dB(A) im nördlichen 

Plangebiet. 

Die Orientierungswerte nach DIN 18005, Beiblatt 1 [3] für ein allgemeines Wohngebiet werden 

um bis zu 2 dB am Tag und bis zu 5 dB in der Nacht überschritten. 

Die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung [5] werden tags eingehalten 

und nachts um bis zu 1 dB überschritten. 

Bei Neubauten bzw. Umbauten sollte den vorgenannten Gegebenheiten durch eine entspre-

chende Grundrissorientierung bzw. durch Anwendung passiven Lärmschutzes Rechnung ge-

tragen werden. 
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8 Schallschutz 

8.1 Allgemeines 

Wie in Kapitel 7 dargelegt, werden die Orientierungswerte nach DIN 18005-1 [3] tags und 

nachts zum Teil überschritten. Demzufolge ist die Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen 

zu empfehlen. Es können die nachfolgend aufgeführten Lärmschutzmaßnahmen zur Erfüllung 

gewünschter Zielwerte – z. B. Einhaltung der Orientierungswerte nach DIN 18005 – umgesetzt 

werden. Je nach örtlicher Situation können einzelne Maßnahmen sowie eine Kombination 

mehrerer Maßnahmen angewendet werden. 

Die verschiedenen Maßnahmen sind entsprechend nachfolgender Reihenfolge gewichtet zu 

prüfen; so sind folglich aktive Maßnahmen den Passiven vorzuziehen und eine Entscheidung 

zu Gunsten einer untergeordneten Maßnahme im Abwägungsprozess darzustellen und zu be-

gründen. 

8.2 Aktiver Schallschutz 

Entlang des Streckenabschnitts der A-96 in Höhe des geplanten Bebauungsplans befindet 

sich eine 3 m hohe Schallschutzwand. Der Abstand zwischen der Lärmschutzwand und der 

nördlichen Grenze des Planungsgebiets beträgt zwischen 180 m im westlichsten Bereich und 

250 m im östlichsten Bereich. Eine Erhöhung der bestehenden Schallschutzwand ist aufgrund 

der geringen Verbesserung der Geräuschsituation im Planungsgebiet und dem damit einher-

gehenden Kosten-/Nutzenverhältnis nicht zu empfehlen und wird daher nicht weiter unter-

sucht. 

8.3 Grundrissorientierung 

Es kann untersucht werden, ob die gewünschten Zielwerte durch eine angepasste Grundriss-

orientierung von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen erfüllt werden können. 

Sofern an einzelnen Gebäudeseiten deutlich geringere Schallimmissionen zu erwarten sind, 

sollten schutzbedürftige Aufenthaltsräume sowie die Fensterflächen (insbesondere zur Belüf-

tung dienende Fenster) zu diesen Gebäudeseiten hin angeordnet werden. 

Im Vergleich zum passiven Lärmschutz kann hierdurch immer noch eine – schalltechnisch 

verträgliche – natürliche Belüftung über Fenster sichergestellt werden. 

8.4 Passiver Schallschutz 

In diesem Abschnitt werden die Anforderungen an den passiven Lärmschutz ohne zusätzli-

chen aktiven Lärmschutz ermittelt.  

Bei Berechnungen sind die Beurteilungspegel für den Tag (6:00 Uhr bis 22:00 Uhr) bzw. für 

die Nacht (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr) nach der 16.BImSchV [5] zu bestimmen, wobei zur Bildung 
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des maßgeblichen Außenlärmpegels zu den errechneten Werten jeweils 3 dB(A) zu addieren 

sind. 

In der Neufassung der DIN 4109 vom Januar 2018 [8], [9] wird dabei dem nächtlichen Ruhe-

bedürfnis mehr Bedeutung zugerechnet. Beträgt die Differenz der Beurteilungspegel zwischen 

Tag minus Nacht weniger als 10 dB(A), so ergibt sich der maßgebliche Außenlärmpegel zum 

Schutz des Nachtschlafes aus einem 3 dB(A) erhöhten Beurteilungspegel für die Nacht und 

einem Zuschlag von 10 dB(A). 

Nach DIN 4109 [8] beträgt im ungünstigsten Fall der maßgebliche Außenlärmpegel 63 dB(A). 

Somit ergeben sich einzuhaltende gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß R’w,ges von bis zu 

33 dB. Dieser Wert ist noch abhängig von der jeweiligen Raumgeometrie zu korrigieren (s. 

Anlage 6). 

Im Sinne einer möglichsten einheitlichen Planung, empfiehlt es sich die Fassaden entspre-

chend dem Lärmpegelbereich LPB III auszulegen. Eine Übersicht zu den Lärmpegelbereichen 

ist der Anlage 5 zu entnehmen. Diese Anforderungen werden mit heute gängigen Bauteilen in 

der Regel bereits erfüllt.  

Eine genauere Dimensionierung der Außenbauteile, insbesondere die Festlegung der erfor-

derlichen Schalldämm-Maße der Fenster kann bei Vorliegen der genauen Planung der Ge-

bäude und Kenntnis der Raum- und Fenstergrößen nach VDI Richtlinie 2719 [14] erfolgen.  
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9 Textvorschlag für den Bebauungsplan 

9.1 Begründung zum Schallschutz 

Das Plangebiet ist durch den Verkehrslärm der Bundesautobahn A 96 belastet. Die Orientie-

rungswerte der DIN 18005 für Verkehrslärm werden tagsüber um bis zu 2 dB und nachts um 

bis zu 5 dB überschritten. Es treten tags Beurteilungspegel von bis zu 57 dB(A) und nachts 

von bis zu 50 dB(A) auf. Die hilfsweise herangezogenen Immissionsgrenzwerte der 16. BIm-

SchV werden nachts teilweise ebenfalls überschritten. Bei Überschreitung der Orientierungs-

werte soll Schallschutz in Form einer entsprechenden Grundrissorientierung bzw. der Reali-

sierung passiver Schallschutzmaßnahmen (z. B. Schallschutzfenster mit Spaltlüftungseinrich-

tung oder fensterunabhängigen Lüftungseinrichtungen) umgesetzt werden. Hierzu wurden 

entsprechende Festsetzungen formuliert. 

Auf die schalltechnische Untersuchung der Accon GmbH wird verwiesen (Bericht ACB-0823-

236213/02 vom 31.08.2023). 

 

9.2 Festsetzungen zum Schallschutz 

(1) Im Bebauungsplangebiet sind an allen Fassaden und Dachflächen, hinter denen sich 

schutzbedürftige Räume befinden, bei der Errichtung und Änderung von Gebäuden 

technische Vorkehrungen zum Schutz vor Außenlärm vorzusehen, die gewährleisten, 

dass die Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen eingehalten 

werden. An Gebäuden mit Überschreitung der Orientierungswerte nach DIN 18005 

„Schallschutz im Städtebau“ sind schutzbedürftige Räume durch Grundrissgestaltung 

so anzuordnen, dass sich zu Lüftungszwecken notwendige Fenster an den lärmabge-

wandten (leisen) Fassaden befinden. Ausnahmsweise kann von der Grundrissgestal-

tung abgesehen werden, wenn der Nachweis erbracht wird, dass eine Grundrissorien-

tierung nicht möglich ist und ausreichender Schallschutz gewährleistet wird.  

(2) Die Kombination aller Außenbauteile (Wand, Fenster sowie Fensterzusatzeinrichtun-

gen) des zu betrachtenden Raums muss ein bestimmtes gesamtes bewertetes Bau-

Schalldämm-Maß R’w,ges nach DIN 4109-1, Abschnitt 7.1 (Fassung vom Januar 2018) 

erfüllen.   

Für das Plangebiet beträgt das maximal gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maße 

R’w,ges mindestens 33 dB entsprechend des Lärmpegelbereiches III (LPB III) und min-

destens 30 dB für den Lärmpegelbereich II (LPB II). 
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Abbildung 1: Lärmpegelbereiche und maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-1.2018-01. 

Nördlicher Bereich des Plangebietes 
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Abbildung 2: Lärmpegelbereiche und maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-1.2018-01. 

Südlicher Bereich des Plangebietes. 

 

(3) Die Ausführung der Fenster muss mindestens der Schallschutzklasse 2 entsprechen. 

(4) Fensterzusatzeinrichtungen wie Rolladenkästen sind so auszuführen, dass diese in 

Kombination mit der Wand und dem Fenster die erforderlichen gesamten bewerteten 

Bau-Schalldämm-Maße R’w,ges weiterhin einhalten. 
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10 Zusammenfassung 

Die Verwaltungsgemeinschaft Schondorf beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplans 

„Gereuth“ in Greifenberg. Die Charakteristik des Plangebietes entspricht einem allgemeinen 

Wohngebiet. 

Im Zuge dessen waren in einer schalltechnischen Untersuchung die zu erwartenden Schal-

limmissionen auf das Plangebiet, hervorgerufen durch die nördlich verlaufende Bundesautob-

ahn BAB 96, zu berechnen und zu beurteilen, um daraus Anforderungen an den Baukörper 

sowie Festsetzungen für den Bebauungsplan ableiten zu können. 

Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass im Plangebiet die Orientierungswerte nach 

DIN 18005, Beiblatt 1 für ein allgemeines Wohngebiet tagsüber um bis zu 2 dB und nachts um 

bis zu 5 dB überschritten werden. Die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverord-

nung werden tags eingehalten und nachts bis zu 1 dB überschritten. 

Bei Neubauten sollte daher an Gebäuden, an denen der Orientierungswert überschritten wird, 

mittels einer geeigneten Grundrissgestaltung (dabei werden schutzbedürftige Aufenthalts-

räume auf der lärmabgewandten Gebäudeseite angeordnet) oder durch die Anwendung von 

passiven Schallschutzmaßnahmen durch Festlegung der Mindestschalldämmung der Außen-

bauteile der Schutzbedürftigkeit der Bewohner genüge getan werden.  

Für das Plangebiet ergibt sich das gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maße R’w,ges im un-

günstigsten Fall zu mindestens 33 dB. 

Diese Anforderungen werden mit heute gängigen Bauteilen in der Regel erfüllt. Bei Neu- oder 

Umbauten kann eine genauere Dimensionierung der Außenbauteile, insbesondere die Festle-

gung der erforderlichen Schalldämm-Maße der Fenster, bei Vorliegen der genauen Planung 

und Kenntnis der Raum- und Fenstergrößen erfolgen. 

 

Greifenberg, den 31.08.2023 

 

Ing. Técn. María Arias-Niekisch  B. Sc. Korbinian Grüner  
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Anlage 1 

Lageplan 
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Bundesautobahn A 96 

Plangebiet Gereuth 
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Anlage 2 

Schallemissionen 
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Straße: 

Bezeichnung 

Lw' genaue Zähldaten Geschw. 

Tag Nacht M p1 (%) p2 (%) pmc (%) Pkw 

[dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht (km/h) 

A 96 93.3 86.2 3609 590 2.6 3.7 10.6 22 0.2 0.2 130 
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Anlage 3 

Gebäudelärmkarten 
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Anlage 4 

Rasterlärmkarten
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Anlage 5 

Maßgeblicher Lärmpegelbereich  
nach DIN 4109 - Straßenverkehrslärm
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Anlage 6 

Rechnerische Ermittlung  
des passiven Schallschutzes  



Bericht-Nr.: ACB-0823-236213/02  

 

236213_02_B.docx Anlage 6 

Die Kombination aller Außenbauteile (Wand, Fenster sowie Fensterzusatzeinrichtungen) ei-

nes Aufenthaltsraumes muss ein bestimmtes erforderliches Schalldämm-Maß erf. R’w,ges erfül-

len. Dieses ist abhängig von der Nutzungsart (z. B. Schlafzimmer einer Wohnung, Büroraum), 

welche durch den Faktor KRaumart angegeben wird und vom vorherrschenden „Maßgeblichen 

Außenlärmpegel“ La,res nach DIN 4109-2, Abschnitt 4.4.5, Gleichung (44) bestimmt wird. 

𝑒𝑟𝑓.  𝑅′𝑤,𝑔𝑒𝑠 = 𝐿𝑎,𝑟𝑒𝑠 − 𝐾𝑅𝑎𝑢𝑚𝑎𝑟𝑡  DIN 4109-1, Abschnitt 7.1, Gleichung (6) 

𝐿𝑎,𝑟𝑒𝑠 = 10 lg ∑ (100.1𝐿𝑎,𝑖)𝑛
𝑖=1   DIN 4109-2, Abschnitt 4.4.5, Gleichung (44) 

Tabelle 5: Raumarten nach DIN 4109-1 

Beschreibung Raum KRaumart 

Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien 25 dB 

Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten, Unter-
richtsräume und Ähnliches 

30 dB 

Büroräume und Ähnliches 35 dB 

Die ermittelten erforderlichen Schalldämm-Maße erf. R’w,ges sind anschließend anhand der tat-

sächlichen Raumgeometrien zu korrigieren. Der Korrekturfaktor KAL nach DIN 4109-2 [6], Ab-

schnitt 4.4.1, Gleichung (33) ist abhängig vom Verhältnis der gesamten Außenfläche eines 

Raumes SS zu seiner Grundfläche SG. 

KAL = 10 lg (
SS

0,8∗SG
)  DIN 4109-2, Abschnitt 4.4.1, Gleichung (33) 

Tabelle 6: Korrekturwerte für das erf. R’w,ges 

Verhältnisse von SS / SG 2,0 1,6 1,3 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4 

KAL +4 dB +3 dB +2 dB +1 dB 0 dB -1 dB -2 dB -3 dB 

Die Anforderung an das Bau-Schalldämm-Maß ergeben sich dann nach DIN 4109-2, Ab-

schnitt 4.4.1 Gleichung (32) zu  

𝑅′𝑤,𝑔𝑒𝑠 ≥  𝑒𝑟𝑓.  𝑅′𝑤,𝑔𝑒𝑠 + 𝐾𝐴𝐿 + 2 DIN 4109-2, Abschnitt 4.4.1 Gleichung (32) 

Mindestens einzuhalten sind: 

R’w,ges = 35 dB  für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien; 

R’w,ges = 30 dB  für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in Beherber-

gungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräume und Ähnliches. 

 

 

 

 


